
Brandschutzkonzept Campingplatz Remo Camping 

Betriebsart: Bestehender Campingplatz mit  50 Parzellen (Mischbetrieb: Jahres- und 
Touristenplätze)
Geltungsbereich: Gesamtes Campingplatzgelände inklusive Sanitär- und Hauptgebäude

1. Allgemeine Verhaltensregeln und Verbote

• Offenes Feuer: Das Entzünden von offenem Feuer (Lagerfeuer, Feuerschalen) ist auf dem 
gesamten Gelände strengstens verboten.

• Kerzenverbot: Die Nutzung von Kerzen, Fackeln ist untersagt.
• Grillvorschriften: Das Grillieren ist ausschließlich mit Elektro- oder Gasgrills gestattet. 

Holzkohlegrills sind verboten.
• Parkordnung: Alle Fahrzeuge und Wohnmobile müssen zwingend rückwärts parkiert 

werden. Dies stellt eine unverzügliche und behinderungsfreie Wegfahrt im Evakuierungsfall 
sicher.

2. Stellplatz- und Parzellenordnung

• Sicherheitsabstände: Zwischen allen Wohneinheiten (Wohnwagen, Mobilheime, Camper) ist 
ein Mindestabstand von 2 Metern permanent einzuhalten. Brandschutzrelevante 
Zwischenräume dürfen nicht durch Material  verstellt werden.

• Auflagen für Jahresplätze (Dauercamper):
• In jeder Wohneinheit muss mindestens ein funktionstüchtiger Rauchmelder (Feuermelder) 

montiert sein.
• Wird in der Wohneinheit Gas betrieben, ist zusätzlich die Installation eines 

Kohlenmonoxidmelders (CO-Melder) zwingend vorgeschrieben. [1]
• Auflagen für Touristenplätze:
• Touristen dürfen den Platz nur mit Fahrzeugen/Anhängern befahren, die über einen gültigen 

Gastest (Konformitätsbescheinigung nach länderspezifischem Standard, z.B. Arbeitsblatt G 
607) verfügen. Der Nachweis ist auf Verlangen vorzuzeigen.

3. Brandschutzeinrichtungen und Löschmittel

• Feuerlöscher 1: Befindet sich gut sichtbar und frei zugänglich am grünen Container bei 
Platz 1.

• Feuerlöscher 2: Befindet sich im Außen- oder Eingangsbereich beim Seiteneingang der 
Sanitäranlagen.

• Feuerlöscher 3: Befindet sich in der Rezeption.
• Löschwasserversorgung: Die Entnahmestelle für das Außenwasser befindet sich an der 

Seite des Haupthauses. Dieser Bereich ist für Löschgriffe stets freizuhalten.

4. Verhalten im Brandfall (Notfallplan)

1. Ruhe bewahren und den Brand umgehend der Platzleitung melden.
2. Alarmieren: Feuerwehr rufen unter der Notrufnummer  118 in der Schweiz.
3. Retten: Menschen aus der Gefahrenzone bringen (Vorwarnung der Nachbarparzellen).
4. Löschen: Brandbekämpfung mit den vorhandenen Feuerlöschern einleiten, sofern dies ohne 

Eigengefährdung möglich ist.
5. Evakuierung: Fahrzeuge vorwärts vom Gelände wegbewegen, um die Rettungswege für die 

Feuerwehr exakt freizuhalten. [1]

https://www.burgenland-brandschutz.at/brandschutz-checkliste-zuhause-20-punkte-die-leben-retten/
https://www.nuernberger.de/gewerbe/themenwelt/gebaeude-transport/betrieblicher-brandschutz/

